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Rechtssatz

Allein aus der Tatsache, dass sich der Berufungswerber im Ausland (im Slowenien) aufhalt, ergibt sich noch nicht, dass
eine Strafverfolgung gegen ihn unmaglich ware. Im vorliegenden Fall hat der Berufungswerber im Verfahren sogar
einen Osterreichischen Rechtsvertreter beauftragt, sodass eine Unmdglichkeit der Strafverfolgung nicht vorliegt.
Anders ist jedoch die Frage der Unmoglichkeit des Strafvollzuges (im vorliegenden Fall die Vollstreckung einer
Geldstrafe) zu sehen. Es besteht mit Slowenien kein zwischenstaatliches Abkommen zur Vollstreckung von
Verwaltungsstrafen, sodass eine zwangsweise Durchsetzung einer mit der verhangten Strafe individuell festgesetzten
Verpflichtung betreffend eines in Slowenien aufhaltigen Beschuldigten nicht mdglich ist. In Anbetracht dieses
Umstandes kann der Rechtsansicht der Strafbehdrde erster Instanz, dass sich namlich im vorliegenden Fall aufgrund
des Aufenthaltes des Berufungswerbers in Slowenien der Vollzug einer verhangten Geldstrafe als unmoglich erweist,
nicht entgegengetreten werden.

Zutreffenderweise wurde die Sicherheit ? namlich der in Beschlag genommene Geldbetrag von ? 1.453,-- fur verfallen
erklart.
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Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2003/10/20 KUVS-680/9/2003
	JUSLINE Entscheidung


